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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen
gemäss Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von
Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde,
den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ), und kann deren
Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie
offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG
beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 2
Im angefochtenen Entscheid werden die Beitragspflicht der erwerbstätigen ( Art. 4 ff.
AHVG ), der nichterwerbstätigen sowie insbesondere auch der nicht dauernd voll
erwerbstätigen Versicherten ( Art. 10 AHVG ; vgl. auch Art. 28 und 28bis AHVV ; BGE
140 V 338 E. 1) zutreffend wiedergegeben. Richtig dargestellt wurde auch, dass der
Rückkommenstitel der Wiedererwägung oder der prozessualen Revision gegeben sein
muss, damit eine Kasse auf eine formell rechtskräftige Verfügung zurückkommen kann (
Art. 53 ATSG ). Dieser Grundsatz findet rechtsprechungsgemäss auch Anwendung, wenn
eine Kasse auf eine formell rechtskräftige Verfügung, mit welcher sie von einer Person
Beiträge als Selbständigerwerbende gefordert hat, zurückkommen und die Person neu
aufgrund nicht dauernd voller Erwerbstätigkeit zur Bezahlung von
Nichterwerbstätigenbeiträgen verpflichten will (Urteil 9C_910/2007 vom 6. Juni 2008 E. 4;
vgl. auch Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts H 318/01 vom 10. Juli 2003 E. 4 und H
64/98 vom 14. September 1999 E. 3a).

E. 3.1
Streitig ist aufgrund der Vorbringen in der Beschwerde allein die Beitragspflicht der
Beschwerdegegnerin in den Jahren 2015 bis 2017, worauf sich Dispositiv Ziffer 1 Satz 1
des angefochtenen Urteils bezieht.

E. 3.2
Das kantonale Gericht erwog, die Kasse habe die Beschwerdegegnerin in den hier streitigen
Jahren 2015 bis 2017 zwar - entgegen ihren früheren Verfügungen - zu Recht als nicht
dauernd voll erwerbstätig qualifiziert, weil eine Erwerbstätigkeit während mindestens der
halben üblichen Arbeitszeit nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt sei. Die
Verwaltung hätte aber nicht wiedererwägungsweise auf die ursprünglichen Verfügungen
vom 9. und 16. Oktober 2017 sowie 8. Oktober 2018 betreffend persönliche Beiträge für die
Jahre 2015 bis 2017 zurückkommen und diese durch die Verfügungen vom 25. Februar
2020 ersetzen dürfen, da die Voraussetzung der zweifellosen Unrichtigkeit ( Art. 53 Abs. 2
ATSG ) nicht erfüllt gewesen sei. Es sei weder eine gesetzwidrige Verfügung aufgrund



falscher oder unzutreffender Rechtsregeln erlassen noch eine massgebende Bestimmung
nicht oder unrichtig angewandt noch eine klare höchstrichterliche Praxis nicht beachtet
worden. Aus diesem Grund seien die Beitragsverfügungen vom 25. Februar 2020 betreffend
die Jahre 2015 bis 2017 bzw. der sie bestätigende Einspracheentscheid vom 28. April 2020
aufzuheben.

E. 3.3
Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Die Verfügungen vom 9. und 16.
Oktober 2017 sowie 8. Oktober 2018, mit welchen die Kasse von der Beschwerdegegnerin
Beiträge aufgrund ihres Einkommens aus selbständiger Erwerbstätigkeit erhob, waren nach
der massgebenden Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt des damaligen Verfügungserlasses (
BGE 143 V 177 E. 3.5) zweifellos unrichtig: Dass ihr derart tiefe Einkommen (Fr. 22'063.-
[2015], Fr. 27'359.- [2016] und Fr. 23'163.- [2017]) gemeldet worden waren, hätte die
Kasse veranlassen sollen, die Frage nach dem Vorliegen einer dauernden vollen
Erwerbstätigkeit zu prüfen und, da sie zu verneinen war, eine Vergleichsrechnung nach Art.
28bis Abs. 1 AHVV vorzunehmen. Diese hätte klar ergeben, dass die von der
Beschwerdegegnerin in den Jahren 2015 bis 2017 als Selbständigerwerbende zu
entrichtenden Beiträge (2015: Fr. 1274.40; 2016: Fr. 1686.-; 2017: Fr. 1358.40) nicht
mindestens der Hälfte der von ihr als Nichterwerbstätige geschuldeten Beiträge (2015: Fr.
24'000.-; 2016: Fr. 23'900.-; 2017: Fr. 23'900.-) entsprachen, so dass die
Beschwerdegegnerin Beiträge wie eine Nichterwerbstätige zu zahlen gehabt hätte. Neben
der Wiedererwägungsvoraussetzung der zweifellosen Unrichtigkeit ist auch jene der
Erheblichkeit der Berichtigung erfüllt, übersteigen doch die als Nichterwerbstätige
geschuldeten Beiträge die auf dem Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit
erhobenen um mehr als Fr. 20'000.- pro Jahr. Es war damit korrekt, dass die Kasse
wiedererwägungsweise auf die Verfügungen vom 9. und 16. Oktober 2017 sowie 8.
Oktober 2018 zurückkam und diese durch die Verfügungen vom 25. Februar 2020 (bestätigt
mit Einspracheentscheid vom 28. April 2020) ersetzte (wobei sie die Beiträge, welche die
Beschwerdegegnerin als Selbständigerwerbende bereits bezahlt hatte, in Abzug brachte;
Art. 10 Abs. 3 AHVG in Verbindung mit Art. 30 AHVV ).

E. 3.4
Bei dieser Sachlage hält die vorinstanzliche Aufhebung des Einspracheentscheides vom 28.
April 2020, soweit dieser die Beitragsverfügungen vom 25. Februar 2020 betreffend die
Jahre 2015 bis 2017 zum Gegenstand hatte (Dispositiv Ziffer 1 Satz 1 des angefochtenen
Urteils), vor Bundesrecht nicht stand. Gleichzeitig entfällt damit eine Grundlage für die der
Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren zugesprochene Parteientschädigung
(Dispositiv Ziffer 3 des angefochtenen Urteils). Dies führt zur Gutheissung der Beschwerde
der Ausgleichskasse.

E. 4
Entsprechend dem Prozessausgang werden die Gerichtskosten der Beschwerdegegnerin
auferlegt ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Der obsiegenden Ausgleichskasse steht keine
Parteientschädigung zu ( Art. 68 Abs. 3 BGG ).
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